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Vorwort 
 

Die Lärmaktionsplanung befasst sich mit dem Umgebungslärm. Rechtliche Grundlage ist die 
europäische „Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm“ aus dem 
Jahr 2002 (RL 2002/49/EG). Die Quellen von Umgebungslärm im Sinne dieser Richtlinie 
sind Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flugverkehr und Gewerbe. In Deutschland wurden 
die Vorgaben zur Lärmaktionsplanung in den §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) umgesetzt. Nach § 47d BImSchG 
sind unter anderem für Großflughäfen, zu denen der Flughafen Stuttgart mit seinen ca. 
135.000 Flugbewegungen pro Jahr gehört, Lärmaktionspläne aufzustellen 

Ziel und Zweck des Lärmaktionsplans für den Flughafen Stuttgart ist die Festlegung von 
Maßnahmen zur Minderung der vom Flughafen ausgehenden Lärmimmissionen. Bei der 
Aufstellung des Lärmaktionsplans sind gemäß § 14 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm dort 
die in § 2 Abs. 2 festgelegten Werte zu beachten, die auch Grundlage für die Festsetzung 
des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Stuttgart sind. An diesen Werten haben sich die 
Festlegung des Plangebiets und die Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen zu orientie-
ren. 

Als Lärmminderungsmaßnahmen kommen Maßnahmen aller Art in Betracht, unabhängig 
davon welchen Rechtsgebieten sie zuzuordnen sind und wer sie umsetzen muss. Festge-
setzt werden können zum Beispiel Maßnahmen der Verkehrsplanung, der Raumordnung, 
des primären Lärmschutzes an den lärmerzeugenden Quellen, zur Wahl von Quellen mit 
geringeren Lärmemissionen sowie wirtschaftliche Maßnahmen und Anreize.  

Lärmminderungsmaßnahmen, die in Rechte Dritter eingreifen bedürfen einer geltenden 
Rechtsgrundlage. Der Lärmaktionsplan schafft selbst keine neuen Eingriffsbefugnisse bzw. 
Rechtsgrundlagen. Vor Festlegung einer Maßnahme ist deshalb stets zu prüfen, ob diese 
auch nach geltendem Recht umgesetzt werden kann, d.h. der Lärmschutz nach den betref-
fenden Rechtsvorschriften ein berücksichtigungsfähiger Belang ist.  

Der hier vorliegende erste Entwurf des „Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart“ gliedert 
sich in zwei Teile: Teil 1 „Bestandsaufnahme“ beschreibt die örtliche Situation am Flughafen 
und fasst die vorliegenden Erkenntnisse zum heutigen und künftig zu erwartenden Fluglärm 
in der Umgebung des Flughafens Stuttgart zusammen. In einem zweiten Band zur Lärmakti-
onsplanung (Teil 2 „Maßnahmenplanung“) erfolgt die Darstellung der bereits umgesetzten 
sowie eine Darstellung der neu durchzuführenden Lärmminderungsmaßnahmen.  

Durch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hatten Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, 
Verbände, Unternehmen, Institutionen und Behörden die Gelegenheit, sich aktiv am Plan-
aufstellungsverfahren zu beteiligen und insbesondere eigene Maßnahmenvorschläge einzu-
bringen.  

Wir begreifen den Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart nicht als statisches, sondern 
als sich auch in Zukunft dynamisch weiterentwickelndes Instrument, das dazu dienen soll, 
die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, die in der Umgebung des 
Flughafens wohnen. Dies möchten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den 
betroffenen Kommunen, dem Flughafen Stuttgart, der Deutschen Flugsicherung und den 
weiteren Beteiligten in einem offenen Dialog erreichen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

6vM Sechs verkehrsreichte Monate 

AIP Aeronautical Information Publication 

APU Auxiliary Power Unit 

ATA Air Transport Association 

AzB Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen 

AzD Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des BImSchG 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

CDA Continuous Descent Approach  

DES Datenerfassungssystem 

DFS Deutsche Flugsicherung 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

EPNdB Effective Perceived Noise in Decibels 

FluLärmG Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 

FlugLSV Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 

FSG Flughafen Stuttgart GmbH 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

IATA International Air Transport Association 

ICAO Internationale Zivilluftfahrtorganisation  

IFSP Immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel 

ILS Instrumentenlandesystem 

LAeq A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel 

LB Landebahn  

LDEN Lärmindex Day-Evening-Night gemäß 34. BImSchV § 2, Abs. 2 

LNight A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel im Beurteilungszeitraum Nacht 
(22.00 bis 06.00 Uhr) 

LuftVZO Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

MTOM Maximum Take Off Mass 

UBA Umweltbundesamt 

VBEB Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch 
Umgebungslärm 

VBUF Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen 
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1 Beschreibung des Flughafens Stuttgart und örtlich e Situation 

Der Flughafen rangiert auf Platz sieben der wichtigsten Flughäfen der Bundesrepublik 
Deutschland. Er ist der Landesflughafen von Baden-Württemberg. Der Flughafen Stuttgart 
ist der einzige internationale Verkehrsflughafen in Deutschland mit vergleichsweiser Bedeu-
tung (mehr als 120.000 Flugbewegungen) mit nur einer Start- und Landebahn. 

 

1.1 Lage des Flughafens 

Der Flughafen liegt zentral auf der Filderebene an der südlichen Grenze der Landeshaupt-
stadt Stuttgart im Landkreis Esslingen. Westlich angrenzend befindet sich das Unterzentrum 
Leinfelden-Echterdingen, südlich des Flugplatzes liegen verschiedene Ortsteile von Filder-
stadt. Nord-östlich grenzen an den Flughafen Stuttgart südliche Ortsteile der Landeshaupt-
stadt Stuttgart (Plieningen, Fasanenhof), Ortsteile von Ostfildern (Scharnhausen, Nellingen), 
östliche Stadtteile von Esslingen (Berkheim) und die Gemeinden Denkendorf und Neuhau-
sen. 

 

 

Abbildung 1: Flughafen Stuttgart mit Umgebung 

 

Die Terminals des Flughafens befinden sich auf Leinfelden-Echterdinger Gebiet, die Start- 
und Landebahn gehört größtenteils zu Filderstadt sowie zu einem kleinen Teil zum Stuttgar-
ter Stadtbezirk Plieningen, zu Neuhausen und zum Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen. An 
den Flughafen grenzt das neue Gelände der Messe Stuttgart.  
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Abbildung 2: Flughafen Stuttgart (Quelle: Flughafen Stuttgart GmbH) 

 

Unmittelbar nördlich des Flughafens verläuft die Bundesautobahn 8, welche die Städte 
Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg und München verbindet. Außerdem liegt in 
unmittelbarer Nähe die Bundesstraße 27, die den Flughafen an die Stuttgarter Innenstadt 
sowie Tübingen und Reutlingen anbindet. Der Flughafen wird von der Bundesstraße 312 
und dem Flughafentunnel der Bahnstrecke Stuttgart-Rohr–Filderstadt unterquert. 

 

1.2 Start- und Landebahnen 

Der Flughafen Stuttgart verfügt über eine Start- und Landebahn in Ost- / Westrichtung 
(250/070 Grad) mit einer Länge von 3.345 Meter und einer Breite von 45 Meter. Die Start- 
und Landebahn ist über zwei parallele Rollbahnen erschlossen. 

 

1.3 Flugrouten 

Als Grundlage für die Festlegung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Stuttgart wurde 
ein Datenerfassungssystem für das Prognosejahr 2020 (DES 2020) [16] erstellt (siehe Kapi-
tel 4.2). Dieses weist 205 An- und Abflugrouten aus. Diese Flugrouten wurden auf Grundla-
ge der im Luftfahrthandbuch veröffentlichten Flugrouten unter Berücksichtigung der Flug-
wegaufzeichnungen (FANOMOS) der Monate Mai bis Oktober des Jahres 2008 festgelegt. 
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In nachfolgender Abbildung sind die im DES 2020 enthaltenden Flugrouten dargestellt, wo-
bei die verkehrsreichsten und damit für die Lärmsituation im Nahbereich des Flughafens 
relevanten Routen mit mehr als 2000 Bewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten 
rot herausgehoben sind. Zur Orientierung ist auch der festgelegte Lärmschutzbereich für den 
Flughafen Stuttgart, bestehend aus zwei Tagschutz-Zonen und einer Nachtschutz-Zone, 
dargestellt. 

 

IFR_07_von_TEKSI_2

IFR_07_nach_ROTWE_1

IFR_25_nach_ABTAL

IFR_07_von_LBU

IFR_25_nach_DKB_1

IFR_07_nach_OKIBA_1

IFR_25_von_GEBNO_1

IFR_25_von_TEKSI

IFR_25_von_LBU

IFR_25_nach_ROTWE_1

IFR_25_nach_VESID

32485000

32485000

32490000

32490000

32495000

32495000

32500000

32500000

32505000

32505000

32510000

32510000

32515000

32515000

32520000

32520000

32525000

32525000

32530000

32530000

32535000

32535000

32540000

32540000

32545000

32545000

32550000

32550000

53
70

00
0

53
70

00
0

53
75

00
0

53
75

00
0

53
80

00
0

53
80

00
0

53
85

00
0

53
85

00
0

53
90

00
0

53
90

00
0

53
95

00
0

53
95

00
0

54
00

00
0

54
00

00
0

54
05

00
0

54
05

00
0

54
10

00
0

54
10

00
0

54
15

00
0

54
15

00
0

  Tagschutzzone 1
  Tagschutzzone 2
  Nachtschutzzone  

Abbildung 3: Darstellung der verkehrsstärksten Routen auf der Grundlage DES 2020 (rot >2000 
Bewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten) 

Für die Ausdehnung der Lärmschutzzonen sind vor allem die Instrumentenflug-Routen (IFR) 
maßgebend, die im Bereich der Lärmschutzzonen meist identische Lagen entlang der An- 
und Abfluggrundlinie (in Verlängerung der Startlandebahn) aufweisen. 

 

1.4 Flugbewegungen und Flugzeuggruppen 

2013 wurden am Flughafen Stuttgart 9,59 Millionen Passagiere gezählt, das sind 1,5 % we-
niger als im Vorjahr. Die Zahl der Starts und Landungen fiel 2013 deutlich um 5,3 % auf 
124588 Bewegungen. 2013 wurden von und nach Stuttgart 19211 Tonnen geflogene Luft-
fracht befördert, ein Minus von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr. Im Ranking der Passagier-
zahlen ist die Lufthansa-Tochter Germanwings die Nummer 1. Mit 3,1 Millionen beförderten 
Fluggästen erreichte sie einen Marktanteil von 32,1 %. Auf Platz 2 folgt die Fluggesellschaft 
Air Berlin mit 1,8 Millionen Passagieren, das entspricht einem Marktanteil von 19,3 %. 

32545000 32550000 53
70

00
0  Tagschutzzone 1

  Tagschutzzone 2
  Nachtschutzzone



   12 

Die Flugzeugbewegungen, differenziert nach Linien-Charterverkehr, Sonstiger gewerblicher 
Verkehr und Nichtgewerblicher Verkehr der letzten Jahre zeigt nachfolgende Grafik: 

 

 
Abbildung 4:  Flugzeugbewegungen am Flughafen Stuttgart  

(Quelle: Statistischer Jahresbericht 2013 der Flughafen Stuttgart GmbH) [1] 

 

Die Flugbewegungen finden mit unterschiedlichen Flugzeugmustern statt und können in 
Flugzeuggruppen nach VBUF [2] bzw. AzD [3] eingeteilt werden. Nachfolgende Tabelle zeigt 
eine vom Flughafen Stuttgart vorgenommene Aufteilung aller Flugbewegungen in den sechs 
verkehrsreichsten Monaten des Jahres 2013 in die Flugzeuggruppen. 
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Tabelle 1: Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten des Jahres 2013  
(Quelle: Flughafen Stuttgart) 

 

 

 

 

Eine Beschreibung der verwendeten Flugzeuggruppen nach VBUF liefert nachfolgende  
Tabelle: 
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Tabelle 2: Beschreibung der in den sechs verkehrreichsten Monaten am Flughafen Stuttgart 
verwendeten Flugzeuggruppen 
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Tabelle 2: Beschreibung der in den sechs verkehrreichsten Monaten am Flughafen Stuttgart 
verwendeten Flugzeuggruppen 
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2 Grundlagen Fluglärm 

2.1 Wie ist Lärm definiert  

Lärm wird als jede Art von Schall definiert, der als störend, lästig oder gar schmerzhaft emp-
funden wird und dadurch das das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden von Men-
schen beeinträchtigt. Alltagsgeräusche sind eine komplexe Mischung aus Tönen verschie-
dener Frequenz und Intensität. Um dem Lautstärkeempfinden durch das menschliche Gehör 
näherungsweise gerecht zu werden, wurde für akustische Messungen ein logarithmischer 
Maßstab gewählt. Die Maßeinheit ist das Dezibel (dB). 

Nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft verschiedene Schalldruckpegel von Schallquellen 
oder Situationen: 

 

Tabelle 2: Vergleich von Schalldruckpegeln von Schallquellen oder Situationen 

Situation bzw. 
Schallquelle 

Entfernung von Schall-
quelle bzw. Messort 

unbewerteter Schall-
druckpegel Lp in Dezibel 

Gewehrschuss 1 m 140 dB 

Schmerzschwelle am Ohr 134 dB 

Kampfflugzeug 100 m 110 - 140 dB 

Presslufthammer/Diskothek 1 m 100 dB 

Airbus 320 beim Start 300 m 85 dB 

Pkw 10 m 60 - 80 dB 

Fernseher auf Zimmer-
lautstärke 

1 m 60 dB 

Sprechender Mensch 
(normale Unterhaltung) 

1 m 40 - 60 dB 

Sehr ruhiges Zimmer  am Ohr 20 - 30 dB 

Blätterrauschen; 

ruhiges Atmen am Ohr 
am Ohr 10 dB 

Hörschwelle am Ohr 0 dB 

 

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das menschliche Ohr Töne mit gleichem 
Schalldruck in unterschiedlichen Tonhöhen unterschiedlich laut empfindet, werden die 
Messgrößen durch einen bewertenden Filter gewichtet, das den Frequenzgang des mensch-
lichen Gehörs berücksichtigen soll.  

Deshalb werden Lärmbelastungen ganz überwiegend in der Maßeinheit dB(A) angegeben.  
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2.2 Wirkung von Lärm auf den Menschen  

Das Lärmempfinden ist subjektiv und von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und 
Lärmbelastungen können vielfältige psychische und physische Wirkungen haben. Man un-
terscheidet bei den Lärmwirkungen zwischen direkten und indirekten Wirkungen.  

Ausschlaggebend für die gesundheitlichen Folgen sind:  

-  Einwirkdauer und -häufigkeit,  
-  Frequenzzusammensetzung,  
-  Schallpegelhöhe  

 

Direkte Wirkungen:  

Lärm verursacht erst bei sehr hohen Pegeln direkte körperliche Schäden (zum Beispiel 
Knalltrauma oder akute Gehörschädigungen). Dies geschieht bei Pegeln, die über der 
Schmerzschwelle des Ohres, das heißt oberhalb von 130 dB(A) liegen. In solchen Fällen 
spricht man von auralen, das heißt direkt auf das Gehör wirkenden, Geräuschbelastungen. 
Zu diesen auralen Wirkungen gehören aber auch chronische Wirkungen bei Pegeln von über 
85 dB(A), die über längere Zeit Lärmschwerhörigkeit verursachen können.  

 

Indirekte Wirkungen:  

Auch weniger laute Geräusche können zu Beeinträchtigungen des Wohlbefindens bis hin zu 
Erkrankungen führen. Während der Betroffene die Belästigungswirkung unmittelbar spürt, 
sind die gesundheitlichen Folgen des Lärms oft nicht direkt zuzuordnen. Jeder Mensch rea-
giert unterschiedlich auf chronische Geräuschbelastungen. Hierbei sind die gesundheitlichen 
Auswirkungen auch abhängig vom subjektiven Lärmempfinden. So wirkt sich Lärm bei-
spielsweise während Schlaf, Entspannung und Kommunikation bei gleicher Intensität we-
sentlich stärker aus, als während körperlicher Arbeit. Solche Auswirkungen auf den Orga-
nismus bezeichnet man auch als extra-aurale Wirkungen. 

 

Gesundheitliche Risiken chronischer Lärmbelastung sind: 

-  Lärmschwerhörigkeit bei längerer Belastung mit Pegeln ab 85 dB(A),  
-  verringerte Konzentrationsfähigkeit und verminderte Qualität der Nachtruhe,  
-  Stress, da Lärm als Stressfaktor auf den menschlichen Organismus wirkt, unabhängig 

davon, ob der Mensch schläft oder wacht (bei negativer Grundeinstellung zum einwirken-
den Geräusch erhöht sich die Stressbelastung durch den subjektiv empfundenen Ärger),  

-  beschleunigte Alterung des Herz-Kreislaufsystems durch chronische Lärmbelastung,  
-  erhöhtes Herzinfarktrisiko bei chronischen Belastungen über 65 dB (A),  
-  erhöhtes Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, bei dauerhaftem nächtlichem Geräusch-

pegel über 55 dB(A).  
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Zur Lärmwirkung auf Menschen gibt es eine Vielzahl von Studien. Auf die vom Umweltbun-
desamt im Internet veröffentlichte Publikationsliste wird verwiesen: 
http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/publikationen.html#Laermwirkungen.  

 

2.3 Lärm und Schlafstörungen 

Neben der dauerhaften Lärmbelastung ist insbesondere im Nachtzeitraum auch die Häufig-
keit und Höhe von einzelnen einwirkenden Schallereignissen von Bedeutung, welche bei-
spielsweise durch Überflüge verursacht werden. Die damit verbundenen unterschiedlichen 
Effektparameter kann man einteilen in: 

 
- Reaktionen im Schlaf 
- Änderung der Schlafstadien (Schlaftiefe) und daraus abgeleitet nicht erinnerbare Aufwach- 
  reaktionen 

- Körperbewegungen 

- Vegetative und hormonelle Veränderungen 

 

- Schlafablaufstörungen 

- Einschlaf- und Durchschlafstörungen 

- Verminderung des Gesamtschlafes 

- erinnerbares Aufwachen 

 

- Subjektive Wirkungen 

- Bewertung der Schlafqualität 

- Belästigung 

- Bewertung der "after effects" eines gestörten Schlafes im Befinden, der Leistung  
  und im Verhalten. 

 

Dabei gibt es zwischen diesen unterschiedlichen Parametern eine wechselseitige Beeinflus-
sung. Im Allgemeinen wird von der besonderen Bedeutung von Aufweckreaktionen für die 
Festlegung von Begrenzungswerten ausgegangen. Dies ist aus lärmmedizinischer Sicht zu 
unterstützen, da eine mögliche Gesundheits- und Leistungsbeeinträchtigung, und damit 
auch Befindensstörungen durch schallbedingte Lärmeinflüsse vor allem über Aufweckreakti-
onen geschehen. 
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2.4 Wie entsteht Fluglärm 

Fluglärm ist eine wesentliche Auswirkung des Luftverkehrs. Fluglärm entsteht  

-  während der Startphase  
-  im Steigflug  
-  beim Flug auf Reiseflughöhe (vernachlässigbar)  
-  im Sinkflug  
-  in der Landephase und  
-  auf dem Flugplatzgelände (Bodenlärm)  

 

Fluglärm hängt im Wesentlichen ab  

-  vom Flugzeugtyp  
-  von den Triebwerken  
-  von der Geschwindigkeit des Flugzeugs  
-  davon, ob das Flugzeug beschleunigt, verlangsamt oder mit konstanter Geschwindigkeit 

fliegt  
-  von der Konstruktion der Flügel  
-  von örtlichen Vorschriften  
-  vom Verkehrsaufkommen an Flughäfen (Warteschleifen)  
-  von der Qualität der Überwachung der An- und Abflüge durch den Fluglotsen (Festle-

gung/Kontrolle von An- und Abflugverfahren) 
-  vom Pilotenverhalten (Präzision des Flugverlaufes) 
-  von meteorologischen Parametern (Windrichtung und -stärke, Temperatur)  

 

Beim Start erzeugen Flugzeuge mit Kolbenmotoren und Turboprops Lärm in erster Linie an 
den Propellerblättern. Bei Jet- und Turbojettriebwerken hauptsächlich dort, wo der heiße 
Abgasstrahl mit hoher Geschwindigkeit auf die kalte Luft trifft, die das Triebwerk umströmt. 
Lärm erzeugt außerdem die Verbrennung von Treibstoff im Innern des Triebwerks sowie die 
rotierenden Turbinen am Lufteinlass.  

Eine weitere Komponente des Fluglärms ist der aerodynamische Lärm - das Geräusch der 
Luft, die über den Flugzeugkörper und die Tragflächen streicht.  

Besonders lärmrelevant sind Starts und Landungen. Beim Start müssen Triebwerke mit 85 
bis 100 % Leistung (Take-off power) laufen, um die erforderliche Startgeschwindigkeit und 
vorgegebene Steigrate zu erreichen. Im Landeanflug verstärkt sich der aerodynamische 
Lärm wegen der Luftturbulenzen an den ausgefahrenen Landeklappen und am Fahrwerk.  
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3 Rechtlicher Hintergrund und Zuständigkeit 

3.1 Lärmkarten und Lärmaktionsplan 

Nach §§ 47a-f BImSchG [4] sind die zuständige Behörden verpflichtet, für bestimmte Bal-
lungsräume, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen Lärmkar-
ten auszuarbeiten und Lärmaktionspläne zu erstellen. Als Großflughäfen gelten alle Ver-
kehrsflughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von über 50.000 Flugbewegungen pro Jahr. 
In Baden-Württemberg ist dies der Flughafen Stuttgart. 

Die Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) [6] konkretisiert Anforderungen an 
die Lärmkartierung nach § 47c BImSchG. Die Kartierung des Fluglärms erfolgt mit der „Vor-
läufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen“ (VBUF), welche in 
Anlage 4, Seite 50 der Bekanntmachung der Vorläufigen Berechnungsverfahren für den 
Umgebungslärm nach § 5 Abs. 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) 
vom 22.05.2006 [2] beschrieben ist. 

Nach § 47d BImSchG haben Lärmaktionspläne den Mindestanforderungen des Anhangs V 
der Richtlinie 2002/49/EG [7] zu entsprechen und die nach Anhang VI der Richtlinie 
2002/49/EG an die Kommission zu übermittelnden Daten zu enthalten. 

 

3.2 Zuständigkeiten 

Mit der Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung des Landes Baden-Württembergs [5] 
wurde die Zuständigkeit für die Erstellung von Lärmkarten nach § 47c BImSchG und die Er-
stellung von Lärmaktionsplänen nach § 47d BImSchG geregelt. Danach ist für die Erstellung 
der Lärmkarten von Großflughäfen in Baden-Württemberg die Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zuständig, für die Erstellung und 
Überarbeitung von Lärmaktionsplänen für Großflughäfen die Regierungspräsidien.  

Zuständig für die Aufstellung des Lärmaktionsplans für den Flughafen Stuttgart ist somit das 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 
Referat 54.1 
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 
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3.3 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) 

Zweck des FluLärmG [8] ist es, bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schall-
schutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen 
Nachteilen und erheblichen Belästigungen sicherzustellen (§ 1 FluLärmG).  

Zu diesem Zwecke sind nach § 2 Abs. 1 FluLärmG Lärmschutzbereiche einzurichten, deren 
Ausdehnung sich anhand der für ein Prognosejahr errechneten Lärmbelastung bestimmt, 
welche die in § 2 Abs. 2 FluLärmG genannten Werte übersteigen. Dabei werden drei  
Schutzzonen unterschieden, nämlich zwei Tag-Schutzzonen für den Zeitraum von 6 bis 22 
Uhr und eine Nacht-Schutzzone für den Zeitraum von 22 bis 6 Uhr.  

Einzelheiten regeln die Verordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren 
für die Festsetzung von Lärmschutzbereichen (1. FlugLSV) [10] in Verbindung mit der „Anlei-
tung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB)“ [3] und der „Anleitung zur Datener-
fassung über den Flugbetrieb (AzD)“ [3] 

In dem Lärmschutzbereich wird der Schutz vor Fluglärm durch die Bauverbote, Nutzungsbe-
schränkungen und Erstattungs- sowie Entschädigungsregelungen entsprechend §§ 5, 6, 8 
und 9 FluLärmG sichergestellt.  

Nach der Wertung des Gesetzgebers sind demnach Wohnen und andere immissionsemp-
findliche Nutzungen in der Umgebung eines Flugplatzes in gesunder und zumutbarer Weise 
möglich, wenn die durch die im FluLärmG genannten Lärmwerte ausgelösten gesetzlichen 
Vorgaben beachtet werden (siehe Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
Drucksache 16/508 des Deutschen Bundestages, S. 13 [9]).  

Von besonderer Bedeutung für die Lärmaktionsplanung an Fluglätzen ist § 14 „Schutzziele 
für die Lärmaktionsplanung“ im FluLärmG. Danach sind bei der Lärmaktionsplanung nach 
§ 47d BImSchG für Flugplätze die Werte des § 2 Abs. 2 FluLärmG zu beachten. 
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3.4 Gesetzliche Richt- und Grenzwerte 

Bei der Lärmaktionsplanung nach § 47d BImSchG  für den Flughafen Stuttgart sind nach § 
14 FluLärmG folgende Lärmwerte des § 2 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 FluLärmG zu beachten: 

 

- Tag-Schutzzone 1: LAeq Tag = 65 dB(A) 

- Tag-Schutzzone 2: LAeq Tag = 60 dB(A) 

- Nacht-Schutzzone: LAeq Nacht = 55 dB(A), LAmax = 6 x 57 dB(A) (Innenpegel) 

Die genannten Werte definieren zwei Schutzzonen für den Tag und eine Nacht-Schutzzone. 
Gemäß § 5 Abs. 2 FluLärmG dürfen Wohnungen in der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-
Schutzzone nicht errichtet werden. Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und ähnli-
che in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen dürfen in keiner Schutzzone errichtet 
werden. Sofern bauliche Anlagen, die aufgrund einer Ausnahme von den Verboten nach § 5 
Abs. 1 und Abs. 3 zulässig sind, errichtet werden, müssen diese den Schallschutzanforde-
rungen der 2. FlugLSV [12] genügen. Die Errichtung von Wohnungen in der Tag-Schutzzone 
2 ist nach § 6 FluLärmG zulässig, sofern sie den festgesetzten Schallschutzanforderungen 
der 2. FlugLSV  genügen. 
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4 Darstellung der Fluglärmbelastung 

4.1  Ergebnis der Lärmkartierung (Status Quo) 

§ 47c BImSchG verpflichtet die zuständigen Behörden zur Erstellung von Lärmkarten für 
bestimmte Gebiete (u.a. Großflughäfen), um dort eine belastbare Grundlage für die Beurtei-
lung der Lärmsituation zu gewinnen und damit die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zu 
ermöglichen. 

4.1.1 Isophonenkarte 

Nachfolgend sowie in Anlage 2 sind die im Jahr 2007 für das Betriebsjahr 2005 nach der 
34. BImSchV berechneten Strategischen Lärmkarten mit den Lärmindizes LDEN und LNight 
dargestellt. Die Lärmkarten basieren auf dem vom Betreiber (Flughafen Stuttgart GmbH) 
bereitgestellten Datenerfassungssystem (VBUF-DES) für das Jahr 2005 und der Vorläufigen 
Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF) [2]. 

Eine Überprüfung nach § 47c Abs. 4 BImSchG ergab, dass aufgrund der eher rückläufigen 
Flugbewegungen im Vergleich zu 2005 kein Bedarf besteht, die Lärmkarten 2005 zu überar-
beiten; eine Aktualisierung der Lärmkarten ist daher nicht erforderlich (Status Quo). 

 

 

 
Abbildung 5:  Fluglärmbelastung 2005, LDEN 

 

Die Isophone LDEN > 70 dB(A) (sehr hohe Belastung) liegt überwiegend auf dem Flugplatzge-
lände. Es sind keine bewohnten Gebiete betroffen. 

Die Isophone LDEN > 65 dB(A) (hohe Belastung) reicht von der Weidacher Höhe im Westen 
bis zur L 1200 zwischen Nellingen und Denkendorf im Osten. Im Süden reicht die 65-dB-
Kontur bis an den Stadtrand von Bernhausen. Einziger Siedlungsbereich innerhalb der 65-
dB-Kontur findet sich entlang der Stäudachstraße am südlichen Ortsrand von Echterdingen. 
Weiterhin betroffen sind drei Aussiedlerhöfe unter der Anfluggrundlinie im Bereich Wörniz-
häuser Mühle im Osten des Flugplatzes. 
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Innerhalb der Isophone LDEN > 60 dB(A) (Belastung) liegen folgende Siedlungsgebiete: Nörd-
liches Gemeindegebiet von Steinenbronn, südliches Gemeindegebiet von Echterdingen, 
nördlicher Siedlungsrand von Stetten, nördliche Bereiche von Bernhausen und Denkendorf, 
sowie die südlichen Bereiche von Nellingen und Berkheim. 

Die Isophone LDEN > 55 dB(A) (geringe Belastung) reicht von der Stadtgrenze Schönaich im 
Westen, bis zur Stadt Plochingen im Osten und enthält Teile der Siedlungsgebiete:  

Echterdingen, Stetten, Plieningen, Bernhausen, Scharnhausen, Neuhausen,Nellingen,  
Berkheim, Denkendorf, Sirnau, Altach, Deizisau und Plochingen. 

 

 
Abbildung 6:  Fluglärmbelastung 2005, LNight 

 

Die Isophone LNight > 60 dB(A) (sehr hohe Belastung) liegt überwiegend auf dem Flugplatz-
gelände. Es sind keine bewohnten Gebiete betroffen. 

Innerhalb der Isophone LNight > 55 dB(A) (hohe Belastung) liegen lediglich wenige Wohnge-
bäude am südlichen Stadtrand von Leinfelden sowie drei Aussiedlerhöfe unter der Anflug-
grundlinie im Bereich Wörnizhäuser Mühle. 

Innerhalb der Isophone LNight > 50 dB(A) (Belastung) finden sich Teile der Siedlungsgebiete 
von Steinenbronn, Echterdingen, Bernhausen, Nellingen, Berkheim und Denkendorf. 

 

4.1.2 Anzahl der betroffenen Personen 

Nachfolgende Tabellen zeigen die nach der 34. BImSchV [6] geforderten Angaben über die 
geschätzte Zahl der Menschen, die innerhalb definierter 5-dB-Isophonenbänder wohnen. Die 
Ermittlung der Betroffenenzahlen erfolgte nach der Vorläufigen Berechnungsmethode zur 
Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB [13]) sowie die geschätzte 
Anzahl betroffener Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie Flächen. 
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Tabelle 3: Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Menschen auf alle  
Gebäudefassaden verteilt (nach VBEB) – Fluglärm Flughafen Stuttgart 
(auf die nächste Hunderterstelle gerundet) 

dB(A) Belastete Menschen (nach VBEB) - Fluglärm 

über bis LDEN LNight  

50 55 - 5.600 

55 60 36.700 100 

60 65 7.300 0 

65 70 200 0 

70 75 0 0 

75  0 0 

      

Summe  44.200 5.700 

 

 

Tabelle 4: Von Umgebungslärm belastete Fläche (km²) und geschätzte Zahl der Wohnungen  
(auf die nächste Hunderterstelle gerundet), Schul- und Krankenhausgebäude - LDEN  
(24 Stunden) – Fluglärm Flughafen Stuttgart 

dB(A) L DEN Fluglärm 

über bis Fläche (km²) Wohnungen 
Schul-

gebäude 
Kranken-

hausgebäude 

55 65 43,4 21.000 26 0 

65 75 6,7 100 0 0 

75  1,3 0 0 0 

          

Summe  51,4 21.100 26 0 

 

 

4.1.3 Konfliktgebiete und Gebiete hoher Lärmbetroffenheit 

Für eine Darstellung von Konfliktgebieten werden Wohngebäude mit unterschiedlichen Fas-
sadenpegeln farbig dargestellt. Nachfolgende Abbildung 7 zeigt in blau die höchsten Belas-
tungen an Wohngebäuden (>65 dB(A) LDEN oder >55 dB(A) LNight). Eine großformatige Karte 
und Detailpläne sind in Anlage 3 beigefügt. Es gibt keine Wohngebäude mit Fassadenpegel 
größer 70 dB(A) LDEN oder 60 dB(A) LNight. 
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Abbildung 7: Wohngebäude (blau) mit Fluglärmbelastung über 65 dB(A) LDEN oder 55 dB(A) LNight 

 

Danach zeigt sich: 

1. Im Siedlungsbereich Echterdingen (siehe auch Detailplan 1 in Anlage 3) sind insgesamt 
14 Wohngebäude an der Stäudach-, Breitwiesen-, Egart- und Bonländerstraße betroffen. 

2. In Bernhausen (siehe auch Detailplan 2 in Anlage 3) sind 2 Wohngebäude auf dem Flug-
platzgelände (Betriebswohnungen), 2 Gebäude an der Plieninger Straße und ein Wohn-
gebäude am Nord-West-Ring belastet. Das Wohngebäude am Nord-West-Ring liegt in-
zwischen im Schallschatten eines neu errichteten Bürogebäudes. 

3. Unter der östlichen Anfluggrundlinie nahe der Kläranlage Nellingen an der Neuhäuser 
Straße (siehe auch Detailplan 3 in Anlage 3) liegen 3 Wohngebäude im Außenbereich mit 
Fassadenpegel größer 65 dB(A) LDEN oder 55 dB(A) LNight  

 

Darüber hinaus können Gebiete mit hoher Lärmbetroffenheit anhand einer sogenannten 
„Noise Score“-Bewertung nach Probst [14] dargestellt werden. Dieser Belastungsindex gibt 
einen Wert aus, der sich aus dem Schallpegel des Fluglärms in Verbindung mit den Einwoh-
nern der jeweiligen Gebäude zusammensetzt. Dieser gebäudespezifische Belastungsindex 
wird in einer Fläche von 100 x 100 m² aufsummiert und entlang eines Rasters mit Punktab-
stand von 10 m verschoben als flächenspezifischer Wert dargestellt.  

Als Brennpunkte (rot dargestellt), werden Flächen definiert, die einen Noise-Score-Wert 
überschreiten, der sich für 50 Einwohner mit einer Belastung von 65 dB (LDEN) ergibt (>50 
EW65). Als Flächen hoher Lärmbetroffenheit (gelb dargestellt) gelten Flächen mit einem 
Noise-Score-Wert, der einem Einwohneräquivalent von 10 bis 50 Einwohnern und 65 dB 
(LDEN) Fluglärmbelastung entspricht  (10-50 EW65). Geringere Noise-Score-Werte (<10 
EW65) weisen Flächen mit geringen Fluglärmbetroffenheiten aus.  
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Abbildung 8: Fluglärmbetroffenheit in der Umgebung des Flughafens Stuttgart 

 

Danach ergeben sich fluglärmbedingte Brennpunkte (rot) und Flächen hoher Lärmbetroffen-
heit (gelb) im Norden von Bernhausen, im Süden von Echterdingen und im Norden von Stei-
nenbronn. Hohe Lärmbetroffenheiten finden sich zudem in Stetten, Scharnhausen, Nellin-
gen, Berkheim und Denkendorf. 

Die Gebiete unterschiedlicher Lärmbetroffenheit sind in Anlage 4 großformatig dargestellt.  

 

4.2 Ergebnis der Berechnungen für den Lärmschutzber eich nach FluLärmG 
(Prognose 2020) 

Der Lärmschutzbereich in der Nachbarschaft des Flughafens Stuttgart wurden am 
20.12.2010 durch eine Rechtsverordnung des Landes [15] neu festgesetzt. Damit wurden 
die Vorgaben des 2007 novellierten Fluglärmgesetzes umgesetzt.  

Unterschieden werden dabei die Tag-Schutzzonen 1 und 2 (jeweils 06.00 bis 22.00 Uhr) und 
die Nacht-Schutzzone (22.00 bis 06.00 Uhr). Die Tag-Schutzzone 1 weist Flächen mit einem 
maximalen Dauerschallpegel über 65 dB(A) aus, die Tag-Schutzzone 2 definiert Flächen mit 
einer Fluglärmbelastung über 60 dB(A). Die Nacht-Schutzzone weist Flächen aus, die im 
Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr) mit mehr als 55 dB(A) belastet werden oder auf denen die 
Grenze von 57 dB(A) (Innenpegel) bei einzelnen Überflügen in dem Nachtzeitraum mehr als 
sechsmal überschritten werden. Mit der Festsetzung des Lärmschutzbereichs sind u. a. 
bauplanungsrechtliche Einschränkungen, Bauverbote und Aufwendungsersatz für baulichen 
Schallschutz verbunden. 

Grundlage für die Berechnung des Lärmschutzbereichs ist ein Datenerfassungssystem DES 
[16] gemäß AzD [3], das im Prognosejahr 2020 den Flugbetrieb am Flughafen Stuttgart be-
schreibt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für den Lärmschutzbereich sind mit den Lärmkarten (sie-
he Kapitel 4.1) nicht vergleichbar, weil unterschiedliche definierte Lärmindizes (LDEN vs. LAeq 

Tag  und LAeq Nacht) und unterschiedliche Berechnungsverfahren (VBUF vs. AzB-08) zu Grunde 



   28 

liegen. Außerdem spiegeln die Lärmkarten den StatusQuo wieder, während der Lärm-
schutzbereich auf der Basis des Prognosejahrs 2020 ermittelt wurde. 

 

4.2.1 Tag- und Nacht-Schutzzonen am Flughafen Stuttgart 

Die Lage der Tag-Schutzzonen 1 und 2 und der Nacht-Schutzzone ist in nachfolgenden Gra-
fiken dargestellt (großformatige Darstellungen siehe Anlage 5): 

 

 

Abbildung 9: Tag-Schutzzone 1 (rot) und Tag-Schutzzone 2 (grün) 

 

 
Abbildung 10: Nacht-Schutzzone 

 

 

4.2.2 Anzahl der betroffenen Personen innerhalb der Schutzzonen 

Im gesamten Lärmschutzbereich liegen derzeit knapp 2.000 Wohngebäude mit insgesamt 
11.208 gemeldeten Einwohnern (Stand 2007). Nachfolgende Tabelle 5 weist die Gebäude- 
und Einwohnerzahlen gemeindespezifisch aus. 
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Tabelle 5: Zahl der im Lärmschutzbereich liegenden Wohngebäude und Einwohner 

Gemeinde 
Anzahl der Gebäude 

innerhalb des  
Lärmschutzbereichs 

Anzahl der betroffenen 
Personen innerhalb des 

Lärmschutzbereichs 

Stuttgart 6 16 

Schönaich 4 30 

Steinenbronn 493 2.685 

Denkendorf 98 397 

Esslingen am Neckar 75 530 

Neuhausen a.d. Fildern 3 34 

Filderstadt 447 2.857 

Leinfelden-Echterdingen 585 3.117 

Ostfildern 285 1.542 

Gesamt 1.996 11.208 

 
 

In der Tagschutzzone 1  leben derzeit 92 Menschen in 14 Gebäuden. Die gemeindespezifi-
schen Betroffenenzahlen in der Tagschutzzone 1 zeigt nachfolgende Tabelle 6: 

Tabelle 6: Zahl der in der Tagschutzzone 1 liegenden Wohngebäude und Einwohner 

Gemeinde 
Anzahl der Gebäude 

innerhalb der  
Tagschutzzone 1 

Anzahl der betroffenen 
Personen innerhalb der 

Tagschutzzone 1 

Stuttgart 1 1 
Schönaich 0 0 

Steinenbronn 0 0 

Denkendorf 0 0 

Esslingen am Neckar 0 0 

Neuhausen a.d. Fildern 0 0 

Filderstadt 3 55 

Leinfelden-Echterdingen 10 36 

Ostfildern 0 0 

Gesamt 14 92 

 

Die betroffenen Wohngebäude liegen auf den Gemarkungen Stuttgart (Außenbereich), Fil-
derstadt und Leinfelden-Echterdingen, siehe Abbildung 11: 
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Abbildung 11: Gebäude (blau) in Tagschutzzone 1 

 

In der Tagschutzzone 2  leben derzeit 7084 Menschen in 1245 Gebäuden. Die gemeinde-
spezifischen Betroffenenzahlen in der Tagschutzzone 2 zeigt nachfolgende Tabelle 7: 

 

Tabelle 7: Zahl der in der Tagschutzzone 2 liegenden Wohngebäude und Einwohner 

Gemeinde 
Anzahl der Gebäude 

innerhalb der  
Tagschutzzone 2 

Anzahl der betroffenen Per-
sonen innerhalb der  

Tagschutzzone 2 

Stuttgart 5 15 

Schönaich 0 0 

Steinenbronn 294 1.704 

Denkendorf 4 30 

Esslingen am Neckar 2 14 

Neuhausen a.d. Fildern 3 34 

Filderstadt 435 2.755 

Leinfelden-Echterdingen 488 2.465 

Ostfildern 14 67 

Gesamt 1.245 7.084 

 

Die betroffenen Wohngebäude liegen im Wesentlichen in den Gemeinden Steinenbronn, 
Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen, wie Abbildung 12 zeigt: 
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Abbildung 12: Gebäude (blau) in Tagschutzzone 2 

 

In der Nachtschutzzone leben derzeit 10.562 Menschen in 1.885 Gebäuden. Die gemein-
despezifischen Betroffenenzahlen in der Nachtschutzzone zeigt nachfolgende Tabelle 8: 

Tabelle 8: Zahl der in der Nachtschutzzone liegenden Wohngebäude und Einwohner 

Gemeinde 
Anzahl der Gebäude 

innerhalb der  
Nachtschutzzone 

Anzahl der betroffenen 
Personen innerhalb der 

Nachtschutzzone 

Stuttgart 1 1 

Schönaich 4 30 

Steinenbronn 493 2.685 

Denkendorf 98 397 

Esslingen am Neckar 75 530 
Neuhausen a.d. Fil-
dern 

3 34 

Filderstadt 399 2.499 
Leinfelden-
Echterdingen 

527 2.844 

Ostfildern 285 1.542 

Gesamt 1.885 10.562 

 

 

Die betroffenen Wohngebäude liegen im Wesentlichen in den Gemeinden Steinenbronn, 
Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern, wie Abbildung 13 zeigt: 
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Abbildung 13: Gebäude (blau) in Nachtschutzzone  

 

Nachfolgendes Diagramm in Abbildung 14 zeigt zusammenfassend die ermittelten Einwoh-
nerzahlen gemeindespezifisch in der jeweiligen Lärmschutzzone. 

 
Abbildung 14 Anzahl betroffener Einwohner in der jeweiligen Lärmschutzzone nach Gemeinden 

 

4.2.3 Gebiete hoher Lärmbetroffenheit innerhalb der Lärmschutzzonen 

Wie bereits weiter oben hingewiesen wurde, sind die Ergebnisse der Berechnungen für den 
Lärmschutzbereich nicht mit den Lärmkarten vergleichbar, weil unterschiedliche definierte 
Lärmindizes (LDEN vs. LAeq Tag  und LAeq Nacht) und unterschiedliche Berechnungsverfahren 
(VBUF vs. AzB-08) zu Grunde liegen. Außerdem spiegeln die Lärmkarten den StatusQuo 
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wieder, während der Lärmschutzbereich auf der Basis des Prognosejahrs 2020 ermittelt 
wurde. Dies gilt insbesondere für die aus den Karten abgeleiteten Brennpunktdarstellungen. 

 

Für den Prognosehorizont 2020 können Gebiete mit hoher Lärmbetroffenheit anhand der in 
Kapitel 4.1.3 beschriebenen „Noise Score“- Bewertung dargestellt werden. Der Belastungs-
index wird jedoch unter Verwendung des  LAeq Tag- und des LAeq Nacht-Pegels für jedes Gebäu-
de berechnet, in einer Fläche von 100 x 100 m aufsummiert und entlang eines Rasters mit 
Punktabstand von 10 m verschoben. Anschließend werden die durch Taglärm bzw. Nacht-
lärm belasteten Flächen (Siedlungsbereiche) entsprechend ihres Noise Scores farbig darge-
stellt. Die Brennpunkte, definiert als Flächen mit den 10 % höchsten Noise-Score-Werten, 
werden rot dargestellt, die darauf folgenden Flächen mit den 20 % höchsten Noise-Score-
Werten werden gelb und die restlichen Flächen mit den 70 % höchsten Noise-Score-Werten 
grün dargestellt, da sie nur gering belastet sind. 

Nachfolgende Abbildungen zeigen die ermittelten Lärmbrennpunkte getrennt für den Tag- 
und den Nachtzeitraum. Großformatige Darstellungen befinden sich in Anlage 6. 

 

 
Abbildung 15: Lärmbrennpunkte Tagzeitraum Prognose 2020 

 

Danach ergeben sich für den Tagzeitraum fluglärmbedingte Brennpunkte (rot) und Flächen 
hoher Lärmbetroffenheit (gelb) im Norden von Bernhausen (Stadt Filderstadt), im Süden des 
Ortsteils Echterdingen und im Norden der Gemeinde Steinenbronn. Räumlich sehr begrenzt 
finden sich auch hohe Lärmbetroffenheiten im Süden von Nellingen (Stadt Ostfildern). 
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Abbildung 16: Lärmbrennpunkte im Nachtzeitraum Prognose 2020 

 

Im Nachtzeitraum ergeben sich fluglärmbedingte Brennpunkte (rot) und Flächen hoher 
Lärmbetroffenheit (gelb) im Norden des Ortsteils Bernhausen (Stadt Filderstadt), im Süden 
von Echterdingen, im Norden der Gemeinde Steinenbronn sowie im Süden des Ortsteils 
Nellingen (Stadt Ostfildern), im Ortsteil Berkheim (Stadt Esslingen) und im Norden der Ge-
meinde Denkendorf. 

 

4.3 Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsverf ahren und Ergebnisse 

Im Zuge der Novellierung des Fluglärmgesetzes (FluLärmG) wurden Fortschreibungen und 
Verbesserungen an der früheren Berechnungsvorschrift AzB, welche auch die Grundlage für 
die Berechnungsvorschrift VBUF [2] darstellt, ausgearbeitet. 

In die Berechnung des Lärmschutzbereichs mit AzB-08 [3] gehen insbesondere die akusti-
schen und flugbetrieblichen Daten der Luftfahrzeuge, die Zahl der Flugbewegungen in den 
sechs verkehrsreichsten Monaten des Prognosejahres, die Topographie sowie die Verläufe 
der Ab- und Anflugstrecken und der Platzrunden ein. Darüber hinaus werden die Flugstre-
cken der Hubschrauber, die Verläufe der Rollwege am Boden und der Betrieb der so ge-
nannten Hilfsgasturbinen (APUs) der Flugzeuge am Boden vor dem Start und nach der Lan-
dung berücksichtigt.  

Zur Berechnung der Lärmschutzbereiche wird in der AzB-08 ein sogenanntes Segmentie-
rungsverfahren angewendet, das auf einer geeigneten Zerlegung der dreidimensionalen 
Flugbahn des Luftfahrzeugs in lineare Segmente basiert. Von jedem dieser Segmente trägt 
das Luftfahrzeug mit einem Beitrag zur Schallexposition an einem Immissionsort bei. Zur 
Ermittlung der äquivalenten Dauerschallpegel sowie des Häufigkeits-Maximalpegelkriteriums 
an einem Immissionsort werden die Beiträge aller im Datenerfassungssystem angegebenen 
Flugbewegungen berechnet. 
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Abbildung 17: Prinzip der Segmentierung 

 

Das Berechnungsverfahren VBUF unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Verwen-
dung eines so genannten „Lotverfahrens“, in dem für die Berechnung des äquivalenten Dau-
erschallpegels Leq die Modellvorstellung zugrunde liegt, dass höchster Schallpegel L und 
Geräuschdauer t nur von den für das jeweilige Flugzeug charakteristischen flug- und schall-
technischen Daten sowie von der Entfernung s, dem Höhenwinkel �  und der Bogenlänge �  
abhängen.  

 

 
Abbildung 18: a) Draufsicht auf die Bezugsebene, b) Schnitt P-U 

 

Der Einfluss des in der AzB-08 neu eingeführten Berechnungsverfahrens (Segmentierungs-
verfahren) ist im Nahbereich des Flugplatzes eher gering. Größere Unterschiede zwischen 
dem so genannten „Lotverfahren“ der VBUF und dem Segmentierungsverfahren der AzB-08 
zeigen sich im Fernbereich von Flugplätzen, wo An- und Abflugrouten Kurven aufweisen und 
aufgrund der Flughöhe insgesamt niedrigere Einzelschallereignisse am Boden registriert 
werden. Grund hierfür ist, dass mit dem „Lotverfahren“ die Lärmsituation im Kurveninneren 
überschätzt, im Kurvenäußeren unterschätzt wird. Hinzu kommt, dass nach alter AzB/VBUF 
Einzelschallereignisse unter 55 dB(A) für die Ermittlung des Dauerschallpegels nicht berück-
sichtigt werden, während die AzB-08 alle Fluglärmbeiträge der einzelnen Streckensegmente 
in einem Umkreis von mindestens 25 km um den Flugplatzbezugspunkt berücksichtigt. 
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In der neuen AzB-08 werden zudem topographische Verhältnisse in Form der jeweiligen 
Geländehöhe berücksichtigt, d. h. der unterschiedliche Abstand von Lärmquelle (Luftfahr-
zeug) und Immissionsort. Hierzu wird ein digitales Geländemodell bei der Fluglärmberech-
nung verwendet, bei dem jedem Immissionsort eine Höhenkoordinate zugeordnet wird. Ab-
schirmungen (z. B. durch Berge) werden nicht betrachtet. 

Auch wird in der neuen AzB-08 die zeitlich variierende Nutzung einzelner Bahnrichtungen 
(bedingt durch Windrichtung und mögliche Flugbetriebsbeschränkungen) innerhalb eines 
Jahres durch Zuschläge auf den ermittelten äquivalenten Dauerschallpegel und das Häufig-
keits-Maximalpegelkriterium berücksichtigt. Für die Ermittlung von Lärmkonturen für ein 
Prognosejahr werden ein langjähriges Mittel der Bahnnutzungsverteilung und ein Pegelzu-
schlag für die Streuung der Nutzungsanteile der jeweiligen Betriebsrichtungen (Sigma-
Regelung) über einen Zeitraum von 10 Jahren zugrunde gelegt. 

Im Nahbereich können rechenverfahrensbedingte Unterschiede in der ausgewiesenen 
Lärmsituation auftreten, da nur in der AzB-08 Bodenlärm Berücksichtigung findet. 

Die Unterschiede zwischen der Fluglärmbelastung 2007 nach VBUF und den ermittelten 
Lärmschutzzonen nach AzB-08 resultieren auf 

- unterschiedlichen Flugbewegungszahlen, da für den Lärmschutzbereich eine prognosti-
zierte Zunahme der Flugbewegungen bis 2020 unterstellt wird (Berechnungsgrundlage für 
die erstellten Strategischen Fluglärmkarten waren ca. 140.000 Flüge in 2005,  
der Ermittlung des Lärmschutzbereichs liegen knapp 221.000 Flüge in 2020 zugrunde), 

- unterschiedlichen Beurteilungszeiten LDEN (gewichteter 24-Stundenpegel) bzw. LAeq Tag, 

- unterschiedlichen Kenngrößen zur Ermittlung der nächtlichen Fluglärmbelastung  
und 

- unterschiedlichen Berechnungsverfahren und unterschiedlicher Berücksichtigung von 
Bodenlärm.  

 

4.4 Begrenzung der Fluglärmbelastung durch eine fes tgelegte 
Lärmfestschreibungskontur 

In der luftrechtlichen Genehmigung für den Flughafen Stuttgart vom 15.01.1997 wird im Ab-
schnitt B „Beschränkungen des Flugbetriebes" Folgendes verfügt: 

„Der Verkehrsflughafen darf nur in dem Umfang betrieben werden, dass durch den Flugbe-
trieb die für das Jahr 1978 berechneten Dauerschallpegel an keinem Ort überschritten wer-
den. Die Berechnung der äquivalenten Dauerschallpegel erfolgt - jeweils gemittelt für die 6 
verkehrsreichsten Monate eines Jahres - nach der „Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30.03.1971"- AzB - in 
der jeweils gültigen Fassung (derzeit GMBL. 1975 S. 162), wobei für die Aufteilung der Flug-
zeugflotte das „Datenerfassungssystem für die Ermittlung von Lärmschutzbereichen" - DES - 
in der jeweils gültigen Fassung (derzeit vom 27.02.1975 - GMBI. 1975 S. 126 - mit Ergän-
zung des Bundesministeriums des Innern vom 20.02.1984 - Az.: U i14-560 120/43 -) zugrun-
de zu legen ist.“ 
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Nach Auflage C.4.c der luftrechtlichen Genehmigung für den Flughafen Stuttgart vom 
15.01.1997 ist die Flughafen Stuttgart GmbH verpflichtet, jährlich für die 6 verkehrsreichsten 
Monate der zurückliegenden Flugplanperiode zu belegen, dass die durch den Luftverkehr in 
diesem Zeitraum verursachte 67 dB(A)-Dauerschallkontur innerhalb der nach gleichem Ver-
fahren berechneten Dauerschallkontur der 6 verkehrsreichsten Monate des Jahres 1978 
liegt. Als Berechnungsverfahren ist die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen 
(AzB) in der jeweils geltenden Fassung vorgegeben. 

Bis heute hat die in nachfolgender Abbildung 19 dargestellte Lärmfestschreibungskontur 
Gültigkeit, die unter Verwendung der Flugzeuggruppenbeschreibung nach AzB/DES-84 in 
Verbindung mit dem Berechnungsverfahren AzB-75 [17] im Jahre 1996 ausgewiesen wurde. 

 

 
Abbildung 19: Lärmfestschreibungskontur von 1996 (Grundlage Flugbewegungen 1978 (6vM), 

Flugzeuggruppenbeschreibung nach AzB/DES-84, Berechnungsverfahren AzB-75) 

 

Das im Jahr 2007 grundlegend novellierte Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) 
[8] schreibt das vorangegangene Gesetz unter Berücksichtigung der aktuellen Lärmwir-
kungsforschung fort. Die 1. FlugLSV [10] zum FluLärmG regelt die Einzelheiten der Datener-
fassung und das Berechnungsverfahren unter Verweis auf die technischen Regelwerken 
AzB und AzD [3].  

Mit der Einführung der AzB-08 [3] in Verbindung mit der AzD-08 [3] werden ein neues Be-
rechnungsverfahren und neue Flugzeuggruppen eingeführt, die dem technischen Fortschritt 
Rechnung tragen und die realitätsnahe Abbildung der heutigen Flugzeugmuster erlauben.  

Nach Auflage C.4.c der luftrechtlichen Genehmigung für den Flughafen Stuttgart vom 
15.01.1997 ist die Flughafen Stuttgart GmbH verpflichtet, als Berechnungsverfahren für den 
Nachweis der Einhaltung der Lärmschutzauflagen die Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen (AzB) in der jeweils geltenden Fassung, also aktuell die o. g. AzB-08, zu 
verwenden. Der für das Jahr 1978 berechnete äquivalente Dauerschallpegel ist auf damali-
ger Grundlage ermittelt worden. Ein Vergleich von mit unterschiedlichen Berechnungsme-
thoden ermittelten Lärmwerten ist nicht möglich.  
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Um die heutige und künftige Fluglärmbelastung am Flughafen Stuttgart mit der Fluglärmsitu-
ation von 1978 vergleichen zu können und die Einhaltung der planfestgestellten Lärmfest-
schreibungskontur nachweisen zu können, war es erforderlich, die Lärmfestschreibungskon-
tur aus der luftrechtlichen Genehmigung vom 15.01.1997 in Lage und Ausdehnung unter 
Anwendung des Berechnungsverfahrens der AzB-08 zu bestimmen.  

Da das Berechnungsverfahren der AzB-08 keine vergleichende Berechnung eines auf den 
24-Stunden-Tag bezogenen Dauerschallpegels mit unterschiedlichen Bewertungsfaktoren 
für Tag- und Nachtflüge vorsieht, mussten für den Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 
22.00 Uhr und für die Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr separate Dauerschallkonturen 
berechnet und als Festschreibungskonturen ausgewiesen werden. Hätte man auf die Aus-
weisung einer Nachtfluglärmfestschreibungskontur verzichtet, wäre die Lärmgrenze des al-
ten Berechnungsverfahren, die die Anzahl der im Nachtzeitraum zulässigen Flugbewegun-
gen beschränkt, entfallen. 

Als Ersatz für die in der luftrechtlichen Genehmigung vom 15.01.1997 festgelegten 67-
dB(A)-Lärmfestschreibungskontur am Flughafen Stuttgart wurden von der Genehmigungs-
behörde am 30.09.2011 [11] eine 67-dB(A)-Taglärm-Festschreibungskontur und eine 57-
dB(A)-Nachtlärm-Festschreibungskontur festgelegt.  

 

 
Abbildung 20: Geltende Lärmfestschreibungskonturen für den Tagzeitraum und den Nachtzeitraum 

 

Die 67-dB(A)-Taglärm-Festschreibungskontur bietet sich an, weil die bisher geltende maß-
gebliche 67-dB(A)-Lärmfestschreibungskontur ausschließlich aus Flugbewegungen im Tag-
zeitraum bestimmt wurde. Die 57-dB(A)-Nachtlärm-Festschreibungskontur wurde empfohlen, 
weil im Allgemeinen wie auch im Fluglärmgesetz nachts ein um 10 dB höherer Schutzan-
spruch vorgesehen ist, weshalb man davon ausgehen kann, dass im Falle der Erforderlich-
keit bereits 1978 dieses oder ein sehr ähnliches Kriterium festgelegt worden wäre.  



 

  

Anlage 1 Flugrouten (Quelle DFS) 

 

Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 
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Anlage 2 Isophonenkarten L DEN und L Night  

 

Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 

 

Isophonenkarten LDEN  

 
 

Isophonenkarten LNight  

 
 



 

 

 

 

Anlage 3 Gebiete hoher Lärmbelastung 

 
Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 
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Anlage 4 Gebiete hoher Lärmbetroffenheit, Lärmbrenn punkte 

 
Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 
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Anlage 5 Lärmschutzbereich am Flughafen Stuttgart 
Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 
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Lärmschutzbereich der Nacht-Schutzzone 



 

 

 

Anlage 6 Lärmbrennpunkte Prognose 2020 

 

Die Anlagen sind in Originalgröße auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart unter 
http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1338441/ index.html  einsehbar. 

 

 
Lärmbrennpunkte Tagzeitraum Prognose 2020 

 
Lärmbrennpunkte Nachtzeitraum Prognose 2020 


